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RS OGH 1987/5/5 10Os42/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1987

Norm

StGB §195

Rechtssatz

Auch durch die nur einige Tage dauernde Abwesenheit eines Kindes aus dem Elternhaus ohne Verlassen des Wohnorts

kann der durch § 195 StGB geschützte Kontakt zwischen ihm und dem Erziehungsberechtigten entscheidend

unterbrochen werden.
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